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Anhang I, III 

 TierSchNutztV

 DelVO (EU) 2019/2035
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Meldepflichten für die Tierkategorie "Schafe und Ziegen" (Status Quo) 1/4

Die Haltung wird
aufgenommen

Die Haltungsdaten
müssen erfasst 

werden

Ein neuer 
Betrieb wird 
angemeldet

Tägliche 
Betriebsführung

Änderung von 
Angaben zur 

Betriebsführung

Änderung der 
Kapazität 

(Stallplätze)

"Ich möchte einen 
neuen Betrieb gründen, 

um die Haltung 
aufzunehmen"

"Ich möchte die Haltung
dokumentieren, um auf 
Anfrage auskunftsfähig 

zu sein."

"Ich möchte Änderungen meiner 
Kapazität melden, um die Anzahl 

meiner Stallplätze zu vergrößern / zu 
verkleinern oder habe einen neuen 

Standort, mein Name hat sich geändert 
oder ich nehme eine neue Tierart auf."

Betrieb wird
eingestellt

"Ich möchte meinen 
Betrieb abmelden, um 

die Tätigkeit 
einzustellen."

LEGENDE ARTIKEL / 
PARAGRAPH

STICHTAG /
FRIST

STELLE / 
REGISTER / 
IT- VERFAHREN

Phasen / 
Ereignisse

Klärung mit 
weieren 
Referaten 
nötig

Info Offen /
To Do

Idee / 
Neu

FRAGE 
(AM ENDE 
LÖSCHEN)

 VO (EU) 2022/2379
Anhang 1: Tierarten

 DVO EU 2023/2745
Anhang I: Viehbestandskategorien

§ 4 Abs. 2 
TierSchNutztV

Unverzüglich. Die 
Aufzeichnung muss 3 

Jahre aufgehoben 
werden

Zuständige
Behörde

§ 26 Abs. 1 wird
gestrichen

Art. 84 
Abs. 1

Art. 84 
Abs. 2

Art. 102  Abs. 1a 
(allgemein; ansonsten bei 
den konkret auslösenden 

Ereignissen)

§ 27 Abs. 1
§ 26

Alle 3 bis 4 Jahre

§ 28 Abs. 2 
Satz 1

Stichtag 
1.1. 

Anhang III

Alle 3 bis 4 Jahre

§ 4 Abs. 2

Vor 
Betriebsaufnahme

Zuständige
Behörde

Zuständige
Behörde

Art. 102 
Abs. 1

Art. 102 
Abs. 1

Art. 102 
Abs. 4

elektronische 
Datenbank

Art. 22

§ 27 Abs. 2 Nr.
7 a) AgrStatG

§ 26 Abs. 1

Vor Beginn 
der Tätigkeit

§ 26 Abs. 1

Unverzüglich

§ 26 Abs. 1 wird
gestrichen

§ 37

Bestandsregister

§ 37 ViehVerkV 
i.V.m. § 25 

Absatz 1 Satz 1

Kontrollbücher 
und 

Deckregister

unverzüglich nach 
Ausführung der 

aufzeichnungspflichtig
en Tätigkeit

§ 37 ViehVerkV 
i.V.m. § 25 

Absatz 3 Satz 2

Kontrollbücher 
und 

Deckregister

Aufbewahrung für die Zeit
ihrer Verwendung und im 
Anschluss daran drei Jahre

lang

§ 37 ViehVerkV 
i.V.m. § 25 

Absatz 3 Satz 3

elektronische 
Kontrollbücher 

und Deckregister

Aufbewahrung für die Zeit
ihrer Verwendung und im 
Anschluss daran drei Jahre

lang

Frist
15.1


